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Schloss Fels GmbH, Salzburg

B  I  L  A  N  Z   zum 31. Dezember 2024

A K T I V A
Stand Stand

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR EUR TEUR

A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Software und andere Rechte 0,00 0
II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten,
einschließlich der Bauten auf fremdem Grund 11.222.928,76 7.226
davon Grundwert (3.547.529,76) (3.257)

2. Technische Anlagen und Maschinen 8.996.576,00 3.642
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 563.143,00 715
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau 597.612,77 10.743

21.380.260,53 22.326
21.380.260,53 22.326

B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.236.834,09 1.124
2. unfertige Erzeugnisse 4.347.159,08 4.519
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 1.899.314,56 2.144

7.483.307,73 7.788
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 38.109,44 135
  davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (0,00) (0)

2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 806.762,50 479
  davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (0,00) (0)

3. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 907,88 2
  davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (0,00) (0)

845.779,82 617

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 161.355,21 207
8.490.442,76 8.612

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 7.903,00 1

SUMME AKTIVA 29.878.606,29 30.939

31.12.2024



Schloss Fels GmbH, Salzburg

B  I  L  A  N  Z   zum 31. Dezember 2024

P A S S I V A
Stand Stand

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR EUR TEUR

A. EIGENKAPITAL
I. Eingefordertes und eingezahltes Stammkapital

Übernommenes Kapital 40.000,00
40.000,00 40

II. Kapitalrücklagen
1. Nicht gebundene 2.000.000,00 2.000

2.000.000,00 2.000
III. Gewinnrücklagen

1. Freie Rücklagen 1.857.145,54 1.857
1.857.145,54 1.857

IV. Bilanzgewinn/-verlust
1. Jahresgewinn/-verlust 0,00 0
2. Gewinn-/Verlustvortrag 0,00 0

3.897.145,54 3.897

B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Rückstellungen für Abfertigungen 47.824,00 333
2. Sonstige Rückstellungen 259.557,54 528

307.381,54 862
C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.140.097,20 1.494
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (3.140.097,20) (1.494)

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 22.436.443,76 22.076
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (22.436.443,76) (22.076)

3. Sonstige Verbindlichkeiten 97.538,25 2.611
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (97.538,25) (2.611)

35.781,83 27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (35.781,83) (27)

55.313,02 62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (55.313,02) (62)

Summe Verbindlichkeiten 25.674.079,21 26.180
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (25.674.079,21) (26.180)

SUMME PASSIVA 29.878.606,29 30.939

31.12.2024

davon aus Steuern

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit



Schloss Fels GmbH, Salzburg

G E W I N N -   U N D   V E R L U S T R E C H N U N G

2024 2023
EUR EUR TEUR TEUR

1. Umsatzerlöse 21.930.399,97 23.312
2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen

Erzeugnissen; noch nicht abrechenbaren Leistungen -407.558,05 953
3. Sonstige betriebliche Erträge

a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen
mit Ausnahme der Finanzanlagen 12.477,34 183

b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 6
c) Übrige 123.089,10 135.566,44 93 281

4. Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen
a) Materialaufwand 14.221.742,00 18.389
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.392,55 -14.223.134,55 1 -18.391

5. Personalaufwand
a) Löhne 1.204.700,54 1.110
b) Gehälter 908.967,60 947
c) Soziale Aufwendungen 618.815,45 587

davon Aufwendungen für Altersversorgung (12.202,04) (17)
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen

an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen (35.598,65) (47)
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozial-

abgaben sowie vom Entgelt abhängige Pflichtbeiträge (564.839,51) -2.732.483,59 (513) -2.643
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen -2.071.977,25 -1.137
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Steuern (ohne Ertragsteuern) 35.731,10 56
b) Übrige 2.877.674,97 -2.913.406,07 2.987 -3.043

8. Betriegsergebnis (Summe Z 1 bis Z 7) -282.593,10 -667
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 376,34 0

davon aus verbundenen Unternehmen (376,34) (0)
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -997.786,03 -613

davon aus verbundenen Unternehmen -(994.803,03) -(609)
11. Finanzergebnis (Summe aus Z 9 bis Z 10) -997.409,69 -613
12. Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 8 und Z 11) -1.280.002,79 -1.280
13. Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag -1.280.002,79 -1.280
14. Ergebnisabfuhr auf Grund Ergebnisabführungsvertrag 1.280.002,79 1.280
15. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0
16. Bilanzgewinn/-verlust 0,00 0

für die Zeit vom  1. Jänner 2024 bis 31. Dezember 2024

31.12.2024
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Anhang für das Geschäftsjahr 2024 der
Schloss Fels GmbH

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 wurde nach den Bestimmungen
des Unternehmensgesetzbuches (UGB) in der geltenden Fassung erstellt. Die bisher angewand-
ten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze der Vollständigkeit und der
Willkürfreiheit eingehalten.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Bei Vermögensgegenständen und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung ange-
wendet.

Dem Vorsichtsgrundsatz wurde entsprochen, indem insbesondere nur die am Bilanzstichtag ver-
wirklichten Gewinne ausgewiesen werden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste, die
im Geschäftsjahr 2024 oder in einem früheren Geschäftsjahr entstanden sind, wurden berück-
sichtigt.

2. Anlagevermögen

2.1. Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände

Das immaterielle Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bewertet, die um die linearen
planmäßigen Abschreibungen, die der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechen, vermindert
wurden. Als Nutzungsdauer wird ein Zeitraum von 4 bis 15 Jahren zugrunde gelegt.

Außerplanmäßige Abschreibungen werden durchgeführt, wenn Wertminderungen voraussichtlich
von Dauer sind.

2.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, die um die
linearen planmäßigen Abschreibungen, die der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechen,
vermindert wurden.

Der Rahmen der Nutzungsdauer beträgt für die einzelnen Anlagegruppen:

a) Geschäftsgebäude und Gebäude auf fremdem Grund  20 Jahre
 Grundstückseinrichtungen 8 bis 20 Jahre
b) Investitionen in fremden Gebäuden 5 bis 10 Jahre
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 bis 10 Jahre
d) Fuhrpark 4 bis 5 Jahre
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Außerplanmäßige Abschreibungen werden durchgeführt, wenn Wertminderungen voraussichtlich
von Dauer sind.

3. Umlaufvermögen

3.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren

Diese sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips nach dem Grund-
satz der Einzelbewertung angesetzt. Waren wurden mit dem in der EDV erfassten aktuellen Ein-
standspreis bewertet. Zur Vermeidung von Überbewertungen wurden ausreichende Abschläge
vorgenommen.

3.2. Unfertige Erzeugnisse und fertige Erzeugnisse, Wein im Fass

Bei der Bewertung von Wein im Fass wird zwischen Eigenbau und Zukauf unterschieden. Im
Bereich des Eigenbaus werden die Kosten der Landwirtschaft und Produktion mittels Kostenstel-
lenrechnung für die Ermittlung der Herstellungskosten sowie der anteiligen Material- und Ferti-
gungsgemeinkosten herangezogen.

Die einzelnen Weinsorten werden, gewichtet nach den Anteilen an der gesamten Anbaufläche
und an der gesamten Erntemenge, mit den entsprechenden Kosten belastet. Zugekaufter Wein
wird mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

3.3. Spirituosen-Grundstoffe

Die Bewertung der Grundstoffe erfolgt zu Anschaffungskosten. Bei der Ermittlung der Herstel-
lungskosten werden die sozialen Aufwendungen im Sinne des § 203 Abs 3 vorletzter Satz UGB
nicht einbezogen. Direkt zurechenbare Fremdkapitalzinsen werden in die Herstellungskosten
nicht miteinbezogen.

3.4. Fertige Erzeugnisse, Spirituosen und Wein in Flaschen

Die Berechnung der Selbstkosten erfolgt anhand einer Kostenstellenrechnung für Kostenstellen
"Weinkellerei" bzw. "Spirituosen", wobei die Vertriebskosten (Fuhrpark, Fracht, Werbung, Ver-
waltung) nicht berücksichtigt wurden. Das Niederstwertprinzip wurde auch unter dem Aspekt der
retrograden Bewertung eingehalten.

3.5. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten an-
gesetzt. Bei der Bewertung der Forderungen werden erkennbare Risiken durch individuelle Ab-
wertungen berücksichtigt.

3.6. Währungsumrechnung

Für Forderungen in anderen Währungen erfolgte die Bewertung mit den Anschaffungskosten
bzw. mit dem niedrigeren Devisen-Geldkurs zum Bilanzstichtag.
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4. Latente Steuern

dem die OECD-Mustervorschriften sowie die entsprechende EU-Richtlinie zur Gewährleistung

Recht umgesetzt wurden.

Die HOLDAG Beteiligungsgesellschaft m.b.H gilt als oberste Muttergesellschaft iSd MinBestG
und hat daher aufgrund des Überschreitens der verankerten Umsatzgrenzen etwaige Ergän-
zungssteuern für alle österreichischen Gesellschaften gesamthaft zu ermitteln.
Als Abgabenschuldnerin einer etwaigen Ergänzungsteuer in Österreich wurde die SPAR
HOLDING AG beauftragt. Um die verursachungsgerechte Verteilung etwaiger Ergänzungssteu-
ern zu gewährleisten, sowie weitere gesellschaftsrechtliche Fragen zu klären, sind entspre-
chende Verträge in Ausarbeitung, die unter anderem Regelungen zu einer verursachungsgerech-
ten Verteilung beinhalten werden.

Laufende Steuern aus der Anwendung des österreichischen MinBestG bzw. vergleichbaren aus-
ländischen Steuergesetzen fielen im laufenden Geschäftsjahr nicht an.
Die in § 198 Abs 10 Z4 UGB geregelte, verpflichtend anzuwendende Ausnahme der Bilanzierung
von latenten Steueransprüchen und -verbindlichkeiten, die sich aus der Einführung des Mindest-
besteuerungsgesetzes, bzw. vergleichbaren ausländischen Steuergesetzen, ergeben, wurde von
der Gesellschaft angewendet.

5. Rückstellungen und Verbindlichkeiten

5.1. Sozialkapitalrückstellungen

Die Bewertung der Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumsgelder erfolgt gemäß der ak-
tuellen AFRAC-Stellungnahme "Rückstellungen für Pensions-, Abfertigungs-, Jubiläumsgeld- und
vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen nach den Vorschriften des Unternehmensgesetz-
buches" vom Juni 2022.

Die Berechnung der Rückstellungen für Abfertigungen, Pensionen und Jubiläumsgelder erfolgt
nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung des Verfahrens der laufen-
den Einmalprämien (Tafelwerk AVÖ 2018-P Angestellte  Rechnungsgrundlagen für die Pensi-
onsversicherung  Pagler & Pagler) unter Berücksichtigung einer Gehaltssteigerung von 3,75%
(VJ 4,75%), sowie eines Pensionsantrittsalters von 62 Jahren bei Abfertigungen und Jubiläums-
geldern (gegenüber dem VJ unverändert), sowie von 60 und 65 Jahren bei Pensionen (gegen-
über dem VJ unverändert).

Die unternehmensspezifische Fluktuation wird anhand jährlicher altersabhängiger Austrittswahr-
scheinlichkeiten in Höhe von 0% bis 20% berücksichtigt.

Der Berechnung zu Grunde gelegte Rechnungszinssatz (abgeleitet vom 7-jährigen Durch-
schnittszinssatz gemäß Veröffentlichung der Deutschen Bundesbank) beträgt bei Pensionen
1,96% (VJ 1,78%), bei Abfertigungen 1,63% (VJ 1,31%) und bei Jubiläumsgeldern 1,78% (VJ
1,58%).

5.2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen werden entsprechend § 211 Abs 1 UGB ermittelt. Die sonstigen
Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der bestmöglich geschätzt
wurde.

Die Gesellschaft unterliegt ab dem 1.1.2024 dem Mindestbesteuerungsgesetz („MinBestG“), mit

einer globalen Mindestbesteuerung für Unternehmensgruppen („Pillar Two“) in österreichisches
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5.3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vor-
sicht ermittelt.

5.4. Währungsumrechnung

Für Verbindlichkeiten in anderen Währungen erfolgte die Bewertung mit den Anschaffungskosten
bzw. mit dem höheren Briefkurs zum Bilanzstichtag.

II. Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Erläuterungen zur Bilanz

1.1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Aufgliederung der Jahres-
abschreibung nach einzelnen Posten sind im Anlagenspiegel (Beilage) dargestellt.

1.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Wertberichtigungen zu Forderungen wurde in erforderlichem Ausmaß gebildet.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit  803.293,18
(VJ T  465) Forderungen aus Finanzierung und mit  3.469,32 (VJ T  14) Forderungen aus Lie-
ferungen und Leistungen.

In den sonstigen Forderungen sind wie im Vorjahr keine wesentlichen Erträge enthalten, die erst
nach dem Bilanzstichtag zahlungswirksam werden.

1.3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen werden entsprechend § 211 Abs 1 UGB mit dem bestmöglichen
Schätzwert des Erfüllungsbetrages ermittelt.

Unter den Sonstigen Rückstellungen wurde insbesondere für offene Urlaubsansprüche und Ju-
biläumsgelder sowie für Produkthaftungen vorgesorgt.

1.4. Verbindlichkeiten

Es bestehen  analog zum Vorjahr  keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über
5 Jahren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit  22.288.490,03 (VJ
T  22.054) Verbindlichkeiten aus Finanzierung und mit  147.953,73 (VJ T  22) Verbindlichkei-
ten aus Lieferungen und Leistungen.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr keine wesentlichen Aufwendungen enthal-
ten, die erst nach dem Bilanzstichtag zahlungswirksam werden.

€

€
€



- 5 -

1.5. Haftungsverhältnisse, Verpflichtungen aus der Nutzung von Sachanlagen

1.5.1.  Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse gemäß § 199 UGB.

1.5.2. Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen:

2. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Leistungen an betriebliche MA-Vorsorgekassen wurden  30.768,81
(VJ T  25) aufgewendet.

Im Posten "Gehälter" sind  -16.142 (VJ T  4) aus der Auflösung (VJ Dotierung) der Jubiläums-
geldrückstellung enthalten.

Die Position "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" beinhaltet Zinsen für Abfertigungen und Jubi-
läumsgelder von  2.983 (VJ T  4).

III. Sonstige Angaben

1. Konzernverhältnisse

Die Gesellschaft ist in den Konzernabschluss der SPAR Österreichische Warenhandels-AG,
Salzburg, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis an Unternehmen erstellt sowie den
der HOLDAG Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Salzburg, die den Konzernabschluss für den größ-
ten Kreis an Unternehmen erstellt, einbezogen.

2. Gruppenbesteuerung

Zwischen der Gesellschaft als Gruppenmitglied und der SPAR Österreichische Warenhandels-
AG als Gruppenträger besteht seit der Veranlagung 2005 (Bescheid vom 3. Februar 2006) eine
Unternehmensgruppe im Sinne des § 9 (8) KStG.

Bei inländischen Gruppenmitgliedern, mit denen ein Ergebnisabführungsvertrag besteht, wird
keine Steuerumlagenberechnung durchgeführt. Bei Gruppenmitgliedern ohne Ergebnisabfüh-
rungsvertrag erfolgt die Steuerumlagenberechnung gemäß Periodenabrechnungsmethode.

Gemäß Ergebnisabführungsvertrag vom 10. Dezember 1997 hat sich einerseits die Schloss Fels
GmbH verpflichtet, den Gewinn an die SPAR Österreichische Warenhandels-AG, Salzburg, als
Obergesellschaft abzuführen und andererseits die SPAR Österreichische Warenhandels-AG, die
Verluste der Schloss Fels GmbH zu übernehmen.

Verpflichtungen aus der Nutzung nicht
bilanzierter Sachanlagen

2D24 (€) 2023 (T€)

Folgejahr folgenden
5 Jahren Folgejahr folgenden

5 Jahren

Verpflichtungen aus Mietverträgen 48.544 214.937 50 221
davon gegenüber yerbund. Unternehmen 46.569 207.271 47 208

€

€

€



Da die Gesellschaft Mitglied einer Steuergruppe ist und ein Ergebnisabführungsvertrag mit dem
Gruppenträger besteht, werden die latenten Steuern auf temporäre Differenzen beim Gruppen­
träger erfasst.

3. Angaben über Arbeitnehmer und Organe

3.1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer während des Geschäftsjahres, gegliedert
nach Arbeitern und Angestellten:

Arbeiter
2024

36
2023

35
Angestellte 12 12
Gesamt 48 47

3.2. Organe

Geschäftsführung
Hans Klaus Reisch
Ing. Mag. Christian Bauer

4. Ergebnisverwendung

Zwischen der Gesellschaft und der SPAR Österreichische Warenhandels-AG besteht ein Ergeb­
nisabführungsvertrag.

5. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag zum 31 .12.2024 sind keine für die Gesellschaft wesentlichen Ereig­
nisse eingetreten, die weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksich­
tigt sind.

Salzburg, am 28. April 2025

Die Geschäftsführung:

Hans Klaus Reisch Ing. Mag. Christian Bauer

-6-



A N L A G E N S P I E G E L   GEMÄSS § 226 (1) UGB  per  31. Dezember 2024

A n s c h a f f u n g s - bzw. H e r s t e l l u n g s k o s t e n

Vortrag Zugänge Umbuchungen Abgänge Stand
01.01.2024 31.12.2024

ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, Rechte 11.995,32 0,00 0,00 0,00 11.995,32
a) Miet- und Bezugsrechte 2.549,56 0,00 0,00 0,00 2.549,56
b) EDV-Software 9.445,76 0,00 0,00 0,00 9.445,76

Summe immaterielles Vermögen 11.995,32 0,00 0,00 0,00 11.995,32

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten,

einschließlich der Bauten auf fremdem Grund
a) Bebaute Grundstücke mit Geschäftsgebäude

aa) mit Geschäftsgebäude
       Grundwert 3.256.838,70 290.691,06 0,00 0,00 3.547.529,76
       Gebäudewert 8.524.068,78 31.881,03 4.176.272,82 0,00 12.732.222,63

ab) Grundstückseinrichtungen ( eigen + fremd ) 1.044.618,66 23.698,71 0,00 0,00 1.068.317,37
12.825.526,14 346.270,80 4.176.272,82 0,00 17.348.069,76

2. Technische Anlagen und Maschinen 9.822.783,56 269.481,66 6.408.922,46 -55.909,89 16.445.277,79
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

a) Betriebs- und Geschäftsausstattung 954.398,80 3.158,67 0,00 0,00 957.557,47
b) Fuhrpark 939.718,15 78.477,83 0,00 -70.635,86 947.560,12
c) Geringwertige Wirtschaftsgüter 95.645,64 22.134,07 0,00 -2.980,00 114.799,71

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau 10.743.041,43 544.329,02 -10.585.195,28 -104.562,40 597.612,77
Summe Sachanlagen 35.381.113,72 1.263.852,05 0,00 -234.088,15 36.410.877,62

GESAMT-SUMME 35.393.109,04 1.263.852,05 0,00 -234.088,15 36.422.872,94



ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, Rechte
a) Miet- und Bezugsrechte
b) EDV-Software

Summe immaterielles Vermögen

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten,

einschließlich der Bauten auf fremdem Grund
a) Bebaute Grundstücke mit Geschäftsgebäude

aa) mit Geschäftsgebäude
       Grundwert
       Gebäudewert

ab) Grundstückseinrichtungen ( eigen + fremd )

2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

a) Betriebs- und Geschäftsausstattung
b) Fuhrpark
c) Geringwertige Wirtschaftsgüter

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau
Summe Sachanlagen

GESAMT-SUMME

A N L A G E N S P I E G E L   GEMÄSS § 226 (1) UGB  per  31. Dezember 2024

 k u m u l i e r t e     A b s c h r e i b u n g B u c h w e r t e

kumuliert Jahr 2024 kumuliert
01.01.2024 Zugang Abgang 31.12.2024

-11.995,32 0,00 0,00 -11.995,32 0,00 0,00
-2.549,56 0,00 0,00 -2.549,56 0,00 0,00
-9.445,76 0,00 0,00 -9.445,76 0,00 0,00
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-6.180.421,56 -1.324.190,12 55.909,89 -7.448.701,79 8.996.576,00 3.642.362,00
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Schloss Fels GmbH

Lagebericht
für das Geschäftsjahr vom 1.1.2024 bis 31.12.2024

1. Bericht über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage

Das Weingut Schloss Fels ist nach mehreren Expansionsschritten der letzten Jahre mit knapp 120
ha Eigenbaufläche ein führendes Weingut; die Schloss Fels GmbH zählt aber auch als
Traubenverarbeitungs- und Weinhandelsbetrieb sowie Spirituosenerzeuger zu den Top
Unternehmen der jeweiligen Branche in Österreich und ist das umsatzstärkste Unternehmen im
Bundesgremium Agrarhandel, Fachgruppe Wein- und Spirituosengroßhandel.

Mit innovativen und nachhaltigkeitsorientierten Herstellungsmethoden wie der im Jahr 2020 in
Betrieb genommenen Spirituosenproduktion mit IT-gesteuerten Inline-Mixern, der 2022
angeschafften topmodernen vollautomatischen hoch leistungsfähigen Weinabfüllanlage mit
Ressourcen sparender CIP-Reinigung, der umweltschonenden zentralen Kälteanlage mit CO2 als
Kältemittel, Herbizid freien Regulierungssystemen für Beikräuter, GPS-gesteuerten Traktoren und
Abdrift mindernden Pflanzenschutzsystemen setzt das Weingut Schloss Fels Benchmarks in der
österreichischen Weinbau-, Kellerei- und Spirituosenbranche.

Dies ist sicherlich großteils dem rückläufigen Konsumverhalten geschuldet.

Die Rohspanne von 25,2 % aus dem Vorjahr stieg auf 33,3 %. Dies ist einerseits auf geringfügige
Preiserhöhungen und andererseits auf die gesunkenen Kosten für Rohwaren und
Verpackungsmaterial zurückzuführen. Dadurch 1 Mio. gestiegenen
Personalaufwendungen, sowie die um  0,9 Mio. gestiegenen Abschreibung Deckung. Der

 0,4 Mio.  - - 0,7 Mio.). Das Ergebnis vor
- -1,28 Mio.) und damit -5,84 % (VJ -5,49 %) des Nettoumsatzes.

 21,4 Mio. gesunken. Investitionen in
26

 3,90 Mio. weiter stabil und beträgt 13,0 % der entsprechend dem Anlagevermögen
gestiegenen Bilanzsumme (VJ 12,6 %).

Der Cash- 2
- 0,1 Mio.).

Zur laufenden Absicherung der erforderlichen Kapitalisierung ist die Schloss Fels GmbH über
einen Ergebnisabführungsvertrag in die SPAR Österreichische Warenhandels-Aktiengesellschaft
eingegliedert.

Die Gesellschaft betreibt keine Zweigniederlassungen und führt auch keinerlei Forschung durch;
Produktentwicklung wird mit Unterstützung externer Experten und öffentlicher Lehr- und
Forschungsinstitute betrieben.

Die Nettoumsätze sind mit € 21 ,9 Mio. gegenüber 2023 (€ 23,3 Mio.) um 5,93 % zurückgegangen.

fanden die um €
€

Betriebserfolg erhöhte sich um € auf € 0,3 Mio. (VJ €
Steuern beträgt € ,28 Mio. (VJ €

Der Buchwert des Anlagevermögens sind um 4,24 % auf €
Höhe von € 1 Mio. standen Abschreibungen von € 2,07 Mio. gegenüber. Das Eigenkapital bleibt
mit

der Gesellschaft, berechnet nach der Praktikermethode, beträgt € Mio. (VJ:
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2. Bericht über die voraussichtliche Entwicklung und Risiken des Unternehmens

Voraussichtliche Entwicklung

Die besonderen Bemühungen der neuen dynamischen Führungsmannschaft gelten der
Verbesserung der Prozesse im Unternehmen, der Zukunftssicherung durch neue Produkte, der
Qualitätssicherung, der Nachhaltigkeit in allen Betriebsbereichen sowie der energetischen
Optimierung des Betriebes. Das Weingut Schloss Fels ist im strategisch wichtigen Weinsortiment
ein Konzernkompetenzzentrum, das in allen Preislagen Weine mit sehr gutem Preis-
Leistungsverhältnis liefert; die Umsätze sind daher gut abgesichert.

Aus Perspektive des operativen Geschäftes kam es 2024 auf Grund der deutlich geringeren
Erntemengen (Eigenproduktion -19%, inkl. Traubenlieferanten -31%) - bedingt durch Spätfröste
und Trockenperioden - es zu einer deutlichen Erhöhung der Einkaufspreise für Trauben, Most und
Wein. Der Qualitätsstandard der Eigenproduktion kann aufgrund der ausgezeichneten
langfristigen Lieferantenverbindungen, innovativer Herstellungsmethoden, zahlreicher technischer
Modernisierungen und nicht zuletzt der Neuerrichtung der Weinabfüllung im Jahr 2023 gehalten
und weiter gesteigert werden.

Im Jahr 2025 wird angestrebt den Umsatz des Vorjahres zu halten und trotz der weiterhin
schwierigen Marktlage ein stabiles Ergebnisbild zu erreichen. Nicht zuletzt soll dies durch eine
Anpassung Sortiments an die sich laufend ändernden Verbraucherwünschen erreicht werden. Für
das Jahr 2025 sind zahlreiche Neuerungen und Änderungen im bestehenden Sortiment - sowohl
bei Wein, als auch bei Spirituosen - geplant.

Grundsätze des Finanzrisikomanagements

Die Gesellschaft ist in den Konzern der HOLDAG Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Salzburg,
einbezogen. Das Finanzrisikomanagement wird für die Gesellschaft durch die SPAR Öster-
reichische Warenhandels-Aktiengesellschaft durchgeführt. Die SPAR Österreichische Waren-
handels-Aktiengesellschaft als Leitgesellschaft des HOLDAG-Konzerns und der SPAR-Gruppe
Österreich unterliegt hinsichtlich ihrer Vermögenswerte, Schulden, festen Verpflichtungen und
geplanten Transaktionen insbesondere Risiken aus der Veränderung der Bonität, der Zinssätze,
der Wechselkurse und der sonstigen Marktpreise sowie der Zahlungsfähigkeit von Geschäfts-
partnern. Daneben spielen vor allem auch Liquiditätsrisiken eine wesentliche Rolle.

Ziel des Finanzrisikomanagements ist es, alle Finanzrisiken zu begrenzen und systematisch zu
steuern. Zu diesem Zweck werden je nach Einschätzung des Risikos derivative und nicht
derivative Sicherungsinstrumente eingesetzt oder andere geeignete Maßnahmen ergriffen.
Derivative Finanzinstrumente werden grundsätzlich als Sicherungsinstrumente genutzt.

Der operative und strategische Handlungsrahmen für das Finanzrisikomanagement wird
zumindest jährlich vom Vorstand festgelegt bzw. aktualisiert und laufend überwacht. Das
operative Finanzrisikomanagement obliegt dem Bereich Konzernfinanzen und den Finanz-
bereichen der operativen Einheiten der SPAR-Gruppe Österreich.

Neben der Absicherung eigener Risiken (siehe dazu nachstehend) schließt die SPAR Öster-
reichische Warenhandels-Aktiengesellschaft regelmäßig Derivate mit Banken zur Währungs- und
Zinsrisikoabsicherung für verbundene Unternehmen ab und reicht diese Derivate in der Folge an
verbundene Unternehmen weiter.
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Währungsrisiken

Die geschäftlichen Aktivitäten der Schloss Fels GmbH werden in Euro abgewickelt;
Währungsrisiken resultieren somit ausschließlich aus Investitionen, Finanzierungsmaßnahmen
und operativen Tätigkeiten (insbesondere Einkäufen von Waren und Dienstleistungen) in Fremd-
währung. Zur Umwandlung von in Fremdwährung lautenden Vermögenswerten, Schulden, festen
Verpflichtungen und geplanten Transaktionen werden gegebenenfalls vor allem Zins-/Währungs-
swaps und Devisentermingeschäfte eingesetzt. Das Transaktionsrisiko der Zahlungsströme in
Fremdwährung wird laufend beobachtet. Mindestens monatlich wird die Nettoposition und die
Sensitivität in der jeweiligen Fremdwährung berechnet. Diese Analyse stellt die Basis für das
Risikomanagement des Transaktionsrisikos bei Währungen dar.

Zinsänderungsrisiken

Die Zinsänderungsrisiken der SPAR-Gruppe Österreich resultieren im Wesentlichen aus lang-
fristigen verzinslichen Finanzierungsmaßnahmen (insbesondere Anleiheemissionen und Bank-
krediten). Der Bereich Konzernfinanzen legt zur Begrenzung der Zinsänderungsrisiken regel-
mäßig die Zusammensetzung aus fest und variabel verzinslichen finanziellen Vermögenswerten
und Schulden fest.

Offene Zinsänderungsrisiken werden gesichert, soweit sie die Cash Flows oder die Fair Values
der SPAR Österreich-Gruppe wesentlich beeinflussen. Unter Berücksichtigung der gegebenen
und der geplanten Finanzposition setzt der Bereich Konzernfinanzen vor allem Zinsswaps und
Zinsoptionen ein, um die Zinsausstattung entsprechend anzupassen. Die Zinsdifferenz zwischen
Sicherungsgeschäften und Grundgeschäften (Kredite) wird als Korrektur des Zinsaufwandes
verbucht. Die Schloss Fels GmbH ist auf Grund natürlicher Risikoausgleiche und vorgenommener
Sicherungsmaßnahmen nach Einschätzung der Geschäftsführung zum Bilanzstichtag
Zinsänderungsrisiken von nur untergeordneter Bedeutung ausgesetzt, die im Wesentlichen aus
originären variabel verzinsten Finanzinstrumenten resultieren (Cash Flow-Risiko).

Sonstige Marktpreisrisiken

Die Schloss Fels GmbH ist neben Währungs- und Zinsänderungsrisiken auch anderen
Preisrisiken ausgesetzt (etwa Energie- und Rohstoffpreisrisiken).

Rohstoffpreisrisiken entstehen an unterschiedlichen Stellen in der Wertschöpfungskette. Die
Schloss Fels GmbH kauft beispielsweise Weintrauben von regionalen Weinbauern und andere
Rohwaren (Traubenmost, Tankwein, Spirituosenroh- und -grundstoffe) in der EU sowie
Handelsware in Italien und Ungarn zu. Die sonstigen Marktpreisrisiken sind insgesamt von
untergeordneter Bedeutung.

Ausfallrisiken (Kredit- bzw. Bonitätsrisiken)

Die Schloss Fels GmbH hat keine wesentlichen Kreditrisikokonzentrationen außerhalb der SPAR
Gruppe Österreich bzw. des HOLDAG-Konzerns. Es bestehen keine Ausfallrisiken aus Darlehen
von verbundenen Unternehmen der SPAR Gruppe Österreich bzw. des HOLDAG-Konzerns.

Das maximale Ausfallrisiko wird durch die Buchwerte der in der Bilanz angesetzten finanziellen
Vermögenswerte wiedergegeben.

Das Ausfallrisiko für Forderungen ist für die Schloss Fels GmbH gering, da es kaum Forderungen
aus dem operativen Geschäft gibt bzw. die Forderungen großteils gegenüber verbundenen
Unternehmen bestehen. Die Schloss Fels GmbH ist aus diesen Gründen nach Einschätzung der
Geschäftsführung zum Bilanzstichtag keinen wesentlichen Ausfallrisiken ausgesetzt.



Liquiditätsrisiken

Ein wesentliches Ziel des Finanzrisikomanagements der SPAR österreichische Warenhandeis-
Aktiengesellschaft ist es, die jederzeitige Zahlungsfähigkeit und die finanzielle Flexibilität aller
Konzerngesellschaften (und somit auch die der Schloss Fels GmbH) sicherzustellen. Zu diesem
Zweck wird eine Liquiditätsreserve in Form von ungenützten Kreditlinien vorgehalten. Diese
ungenützten Kreditlinien haben meist eine Laufzeit von bis zu 12 Monaten und werden laufend
prolongiert.

Das operative Liquiditätsmanagement umfasst auch ein effektives Cash-Pooling mit den
verbundenen Unternehmen in Österreich. Durch den konzerninternen Finanzausgleich wird eine
Reduzierung des Fremdfinanzierungsvolumens sowie eine Optimierung der Geld- und Kapital­
anlagen der SPAR-Gruppe Österreich angestrebt. Das Cash Pooling ermöglicht die Nutzung der
Liquiditätsüberschüsse einzelner Konzerngesellschaften zur internen Finanzierung des Geld­
bedarfs anderer Konzemgesellschaften.

Die Schloss Fels GmbH ist auf Grund der Liquiditätsreserven innerhalb der SPAR-Gruppe
Österreich nach Einschätzung der Geschäftsführung zum Bilanzstichtag keinen wesentlichen
Liquiditätsrisiken ausgesetzt.

Salzburg, am 28. April 2025

Die Geschäftsführung:

Hans Klaus Reisch Ing. Mag. Christian Bauer
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BESTÄTIGUNGSVERMERK

Bericht zum Jahresabschluss

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der

Schloss Fels GmbH, Salzburg,

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024, der Gewinn- und Verlustrechnung für das an
diesem Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschrif-
ten und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember
2024 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in
Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der In-
ternational Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und
Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesell-
schaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und be-
rufsrechtlichen Vorschriften, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum
des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.



Schloss Fels GmbH, Salzburg 31. Dezember 2024

Seite 2

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und da-
für, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschrif-
ten ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-
telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als
notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachver-
halte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit - sofern einschlägig - an-
zugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder die Gesellschaft
zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen oder haben keine realistische Alterna-
tive dazu.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist,
und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Si-
cherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung
mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der
ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine sol-
che vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der ge-
samten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung.
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Darüber hinaus gilt:

Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von
dolosen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf
diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlun-
gen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein
aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen inter-
ner Kontrollen beinhalten können.
Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontroll-
system, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsys-
tems der Gesellschaft abzugeben.
Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestell-
ten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Vertreter sowie,
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusam-
menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schluss-
folgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie-
hen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch
die Abkehr der Gesellschaft von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben.
Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle
und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

•

•

•

•

•
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Bericht zum Lagebericht

Der Lagebericht ist aufgrund der österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften darauf
zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach den geltenden rechtli-
chen Anforderungen aufgestellt wurde.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts in Überein-
stimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften.

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des Lage-
berichts durchgeführt.

Urteil

Nach unserer Beurteilung ist der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen auf-
gestellt worden und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss.

Erklärung

Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des gewon-
nenen Verständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld wurden wesentliche fehlerhafte Anga-
ben im Lagebericht nicht festgestellt.

Wien, am 28. April 2025

Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Thomas Haerdtl Mag. Johann Brugger
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Unterschrieben Unterschrieben

Thomas Haerdtl
qualifiziert elektronisch unterfertigt

Johann Brugger
qualifiziert elektronisch unterfertigt
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